
Kechtsprechung
ARBEITSLOSENVE  CHERUNGSPFLICHT FÜR ORDENS-
HWESTERN MIT EINZELDIENSTVERTRÄGEN

Zum fjolgenden Urteil verweisen WIT au[i den Artikel VO. Herrn Prof Dr
Scheuermann: .„Arbeitslosenversicherung VO Ordensleuten Im etztiten efl der
Ordenskorrespondenz (T 1960, 182 11.)

Urteil des senats des Bundessozialgerichts VO eptember 1960
Aktenzel  en RAr

DES VOLKES
In en

Klägerın und Revisionsklägerin,

eklagten und Revisionsbeklagten,
Beigeladene:
1 D1IS 12.)
hat der ena des Bundessozlalgerichts auf dıe MUnN-: Verhandlung VO:

eptember 1960, der miıfgewirkt en

Senafifspräsident Dr e
als Vorsitzender,

Bundesrichter Dr K13äß un!
Bundesrichter Dr.

als weiltere Berufsrichter,
Bundessozlalriıchter IIr un:
Bundessozialrıchterin Dr

als ehrenamtliche Beisitzer,
fur echt erkannt
Das Urteil des ayerıschen Lapdessozialgeriduts VOom Al Februar 1959 WIrd
aufgehoben.
Die eruIiun des Beklagten das rtieil des Sozlalgerichts urnber.
VO Januar 1955 wırd zurückgewiesen.
Außergeri  tliche osten Sind ıcht ersiatten

Von egen

RÜNDE

Die ‘E;eigeladenen chwestern des Ordens „Barmherzige chwestern VO H!
KTeuz“ früher ın der echoslowakei als Lehrerinnen Aatig. Nach
ihrer Ausweisung tellte der eklagte S1e iın den en 1946 ıs 1949 als
Lehrkräfte mit Einzeldienstverträgen Die Besoldung erfoléte nach der



TO un das ehalt wI1ird aur Anweisung der eijgeladenen den en
unmıiıtitelbar überwiesen. Die chwestern selbst erhalten VO en 11UFTX freljen
Unterhalt. Da über die Versicherungspflicht AA Arbeitslosenversicherung
ATDIV) Streit bestand, beantragte die agerin 1Im TEe 1953 beım Versiche-
rungsam (VA), über die Versicherungs- und Beitragspilicht nischeiıden
Das Verfahren ging mıiıt Inkra{ifttreten des Sozlalgerichtsgesetzes

Januar 1954 auf das Sozialgericht SG) uüurnberg uüber. Dieses entschled, der
Beklagte Se1 verpflichtet, eiträge UE VO Januar 1951 ent-
rıchten, weil die chwestern nıcht ema. I2 Abs NT. 6 der Reichsversiche-
rungsordnung versicherungsfrei selen; für dıie vorhergehende eıt sel]len
die eitragsIiorderungen verjJähr Urteil VOm

en dieses Trteil legte der eklagte TuIun: eın Das ayerische Landes-
sozlalgericht tellte durch Ytiell VO I Februar 1959 fest, daß die bel-
geladenen Ordensschwestern arbeitslosenversicherungsfrei sej]jen ZUE egrun-
dung führte dUS, die chwestern gehörten sich den nach 165 RVÖO
versicherungspflichtigen Personen. S1e selen jedo emäa 69 des (‚esefizes
über Arbeitsvermittlung un  o} Arbeıitslosenversicherung AVAVG) ın Ver-
bindung mit 172 Abs Nr RV'!  S ıcht kranken- und amı auch nıcht
arbeitslosenversicherungspflichtig. enn S1e en ıhre Lehrtätigke1 überwie-
end aus relıgiösen un sittlichen Beweggründen aus un bekämen fur ihre
Tätigkeit VO'  3 ihrer Urdensgemeins:  aft NUur freien Unterhalt. Es komme nıcht
ara . Was ın den Vertirägen mit dem Beklagten vereinbart sel, sondern
darauf, Was die chwesftiern tatsächlich erhielten Das Heß die Revısion

en das DL 1959 zugestellte Urteil dıe agerın Maı
1959 Revision e1N und begründete sS1e Juniı 1959
Sie me1n(t, maligeben: für ıne Anwendung des 42 Abs Nr RV:!  @ sSel
das, Was als Verguütung zwischen dem Beklagten und den beigeladenen Schwe-
stern vereinbart sel, 1so das Entgelft, das der Arbeli  eber selbst za Daran
andere auch der Umstand nı  S, daß dıe chwestern Qauf TU innerkiırch-
en S, das keine bürgerlich-rechtliche ırkung habe, das Entgelt
den en abzufiführen en Auch steuerlich sSe]l die Rechitslage SEeENAU S}
die steuerliche Behandlung sel bDer ein z afuUr, obD 1Ne versicherungs-
pflichtige Beschäftigung vorliege.
Die ägerin beantragt,
das Trteil des ayerischen LS  C VO n Februar 1959 aufzuheben und dıe
Berufung des eklagten das Urteil des Nurnberg VO Januar
1955 zurückzuwelilsen.
Der e  a  e antragt,
die Revisıon zurückzuweilsen.
Er ra VOT, die Voraussetzungen einer Versicherungspflicht sel]en nıcht ge-
en Zunachst MUSSe schon eın Beschäftigungsverhältnis 1m Sinne des S0O-
zl1alversicherungsrechts verneıint werden, weiıl die Tätigkeit der klösterlichen
Lehrkräifite ıcht S: Erwerb W1e bei weltlichen rbeitnehmern abgestellt sel
Die Heranziehung VONn steue:  en Grundsätzen MUSSeEe hier ausscheiden, da
Ohnsteuer unabhängig davon entfriıichtet werden mMUSSse, ob mit den Ordens-
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schwestern persönlich eın Dienstvertrag abgeschlossen worden sel oder ob sS1e
auf Tun eines nach des ayerischen Schulorganisationsgesetzes abge-
schlossenen Vertrages zwıschen dem aa und dem en tätig geworden
selen. Auf alle sSe1 aber die Tätigkeit nach 1472 Abs Nr. RV:  ® Velr-

sicherungsfrei, da darauf ‚ankomme, Wäas die Beigeladenen tatsächlich -
hielten Dies ergebe sich auch aus der Neufassung des 1227 Abs Nr.
RVG und des Nr des Angestelltenversicherungsgesetzes ler
S@] ausdrücklich darauf abgestellt worden, Was die Arbeitnehmer persönlich
erhielten.
Die beigeladene Allgemeine Ortskrankenkasse und die ebenfalls beigeladene
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 1eben sich den ntragen der
lägerin A die übrigen Beigeladenen sind nicht vertreten.

I1
Die durch die Zulassung statthafte un: auch 1orm- und fristgerecht eingelegte
Revision ist sachlich begründet, weil die Tätigkeit der beigeladenen Ordens-
schwestern der Arbeitslosenversicherungpflicht unterliegt.
Der ena konnte der gegenteiligen Auffassung des LS  Q nicht beitreten Die
Beschäftigung der chwestern als Lehrkräfte ist ein Beschäftigungsverhält-
N1S 1 Sinne der ozialversicherung Denn S1Ce werden N1C 1mM Rahmen TEeSs
Ordens, sondern auf Trun eines Arbeitsverhälitnisses mit einem Dritten TG
1g Sie sind diesem egenüber Arbeitsleistungen verpflichtet un en

ihn nspruch auf entsprechende Vergütung. Im Gegensatz den VO

Reichsversicherungsamt entschiedenen Fällen (vgl 1905 436 und
Herschel, Der Ordensverfirag, BArbBl 1957 754) handelt sich 1mM vorlie-
genden all nicht darum, daß eın rankenhaus oder dergleichen mit dem Or-
den einen Vertrag bgeschlossen hat, durch den der en verpflichtet WAar,
durch SEe1INEe chwestern estimmte uIiIgaben übernehmen un: seinerseits
die chwestern 1 Rahmen des Ordens beschäftigte (hier läge kein Beschäf-
tigungsverhältnis ım Sinne der Sozlalversicherung Or) Vielmehr sind 1ın dem
anhängigen echtsstreit die erträge mit den chwestern selbst abgeschlossen.
Ks handelt sich Einzeldienstverträge, wobeil die Vergütung nach der T"C)
festgelegt wurde. Diese Vergütung StTEe auch sich den chwestern A Je-
doch auf deren uns: der Beklagte die Vergütung den en ab,
der seinerselis den Schwestern freien Unterhalt gewährt Es Sind 1so jenst-
verträge, wı1ie S1Ee auch mi1t anderen nichtklösterli  en rbeitskräften abge-
Oossen werden. Daß die chwestern hilierbei icht des eigenen Erwerbs
willen, sondern für den en Atig werden un'd ihm das Erworbene zukom-
INe  $ lassen, i1st für das Beschäftigungsverhältnis ohne Bedeufung. Fur iıhre
Bezuüge wird schließlich auch Oöhnsteuer entrichtet 1eSs i1st nach den n BS  Q

niedergelegten Grundsätzen e1in wesentliches Nnzeı  en aIiur, daß
sıch eın versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis handelt. enn
nach dem noch gültigen gemeinsamen r18a des ruüuheren Reichsarbeitsmini-
sters un des Tuüuheren Reichsfinanzministers VO ‚eptember 1944 (AN

281) sind die eiträge ZU  — Sozialversicherung grundsätzlich Von den etira-
gen berechnen, die fuüur die Lohnstieuer maßgeben sind vgl auch rteil des
BFE  &B vo 1951 111 73)
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Die ScChwestern würden deshalb NUur dann nicht der ArbIV unterliegen, WOeNN
S1e die Voraussetzungen des 69 VG DZW VA 1n Ver-
bindung mit 172 Abs Nr 6 RVO 1n der Fassung der Vereinfachungsver-
ordnung VO März 1945 DZW. 1 Nr RVO a F' erfülen wurden. Für
die Entscheidung kann dahinstehen, seit Wan die durch Cdie Vereinfachungs-
verordnung VO Maärz 1945 eingeführte Neufassung des 17 RVO 1n Bay-
EerTN gilt (der ena des Bundessozilalgerichts hat AÄArt dieser Verord-
Nung ausgesprochen, daß S1Ee spätestens Tage des erstmaligen Zusammen-
tritts des Bundestages 1949 1mM anzen Bundesgebiet wirksam OT -
den ist BS  Q 161 —) oder 018 INa  — der Entscheidung noch dıe alte H'as-
SuNng der RV  O zugrunde egen WIll; denn der OTrLLau 1St 1ın beiden Fällen
el Hiernach sind versicherungsfrei Mitglieder gelistlicher Genossenschaften,Die Schwestern würden deshalb nur dann nicht der ArblV unterliegen, wenn  sie die Voraussetzungen des $ 69 AVAVG a. F. bzw $ 56 AVAVG n. F. in Ver-  bindung mit $ 172 Abs. 1 Nr. 6 RVO in der Fassung der Vereinfachungsver-  ordnung vom 17,. März 1945 bzw. $ 172 Nr. 4 RVO a.F. erfülen würden. Für  die Entscheidung kann dahinstehen, seit wann die durch die Vereinfachungs-  verordnung vom 17. März 1945 eingeführte Neufassung des $ 172 RVO in Bay-  ern gilt (der 3. Senat des Bundessozialgerichts hat zu Art. 19 dieser Verord-  nung ausgesprochen, daß sie spätestens am Tage des erstmaligen Zusammen-  tritts des Bundestages - 7. 9. 1949 - im ganzen Bundesgebiet wirksam gewor-  den ist - BSG. 3 S. 161 -) oder ob man der Entscheidung noch die alte Fas-  sung der RVO zugrunde legen will; denn der Wortlaut ist in beiden Fällen  gleich. Hiernach sind versicherungsfrei Mitglieder geistlicher Genossenschaften,  ... Schulschwestern und ähnliche Personen, wenn sie sich aus überwiegend  religiösen oder sittlichen Beweggründen mit Krankenpflege, Unterricht oder  anderen gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigen und nicht mehr als freien  Unterhalt oder ein geringes Entgelt beziehen, das nur zur Beschaffung der un-  mittelbaren Lebensbedürfnisse an Wohnung, Verpflegung, Kleidung und der-  gleichen ausreicht. Das LSG. hat zwar, von der Revision nicht angegriffen und  damit für das Bundessozialgericht bindend ($ 163 SGG), festgestellt, daß sich  die Schwestern aus überwiegend religiösen und sittlichen Beweggründen mit  Unterricht beschäftigen. Jedoch fehlt es an der weiteren Voraussetzung dieser  Vorschrift für die Annahme einer Versicherungsfreiheit, daß die Schwestern  nicht mehr als freien Unterhalt oder ein nur zur Beschaffung der unmittel-  baren Lebensbedürfnisse ausreichendes Entgelt beziehen. Das Entgelt, das die  Schwestern vom Beklagten nach TO. A gemäß den abgeschlossenen Verträgen  beziehen, ist höher als die hierfür erforderlichen Beträge. Die Entscheidung  des Rechtsstreits hängt daher davon ab, ob es bei der Anwendung des $ 172  Abs. 1 Nr. 6 RVO n. F. bzw. Nr. 4 a.F. auf Beträge ankommt, die der Arbeit-  geber zahlt, oder ob maßgebend ist, was die Schwestern von ihrem Orden tat-  sächlich erhalten, Bei Anwendung des $ 172 RVO kommt es aber wie auch bei  allen anderen versicherungspflichtigen Verhältnissen in der Krankenversiche-  rung darauf an, welches Entgelt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ver-  einbart ist und gezahlt wird. Denn nur dieses Verhältnis ist von der Sozial-  versicherung erfaßt und damit für die Beiträge maßgebend. Ohne Bedeutung  ist, daß die Schwestern auf Grund der Ordensregeln das empfangene Entgelt  dem Orden abzuliefern haben und von diesem nur freien Unterhalt erhalten.  Diese Ordensregeln sind nur für das Innenverhältnis zwischen den Schwestern  und dem Orden von Bedeutung, haben aber keinen Einfluß auf das sozial-  versicherungsrechtliche Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer,  und zwar genau so, wie es unerheblich ist, ob ein Arbeitnehmer sein Arbeits-  entgelt einem Dritten abgetreten hat, oder ob auf Grund von Pfändungen das  Entgelt an einen Dritten abzuführen ist.  Der Beklagte beruft sich für seine abweichende Meinung auf $ 1227 Abs. 1 Nr.  5 RVO und $ 2 Nr 7 AVG, jeweils in der Fassung der Rentenversicherungs—  Neuregelungsgesetze vom 23. Februar 1957. Dort wird allerdings darauf abge-  stellt, was die Arbeitnehmer persönlich erhalten. Jedoch handelt es sich dori  um eine Sonderregelung der Renten versicherung,  Nnicht aber um die  55chulschwestern und ähnliche Personen, WEeNn S1C sich aus überwiegend
relıgiösen der sıttlichen Beweggründen mit Krankenpflege, Unterricht Ooder
anderen gemeinnützigen Tätigkeiten bes:  äftigen un nıcht mehr als freien
Unterhalt oder eın geringes Entgelt eziehen, das Nnu A  m Beschaffung der
mM1  elbaren Lebensbedürfnisse ohnung, Verpflegung, eidung und der-
gleichen ausreicht. Das L  Q hat ZWATFT, VO.  »3 der Revısion nıicht angegriffen un
am für das Bundessozialgericht bindend ($ 163 5G G), festgestellt, da sich
die chwestern aus überwiegend religiösen un: sittlichen Beweggründen mit
Unterricht bes:  äaftigen. Jedoch der weiteren Voraussetzung dieser
Vorschrift für die Annahme einer Versicherungsfreiheit, daß die chwestern
nicht mehr als freien oder eın NUur ZUuU  — Beschaffung der unmı  e1-
baren Lebensbedürfifnisse ausreichendes Entgelt eziehen Das Entgelt, das die
chwestern VO: Beklagten nach gemä den abgeschlossenen Vertragen
beziehen, ist er als die hierfür erforderlichen Beträge. Die Entscheidung
des Rechtsstreits ang er davon ab, ob bei der nwendung des 172
Abs Nr. RV'!  O bZw. Nr a. F aut Beträge ankomm(t, die der Tbeit-
geber za oder ob maßgeben: 1ST, Was die chwestern VO  e ihrem en Tal-
sächlich erhalten Bei nwendung des A RVO oMmMmMmM aber WI1E auch be]l
en anderen versicherungspflichtigen Verhaältnissen ın der Krankenversiche-
rung darauf . welches Entgelt zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer VeTI-
einbart i1sSt und gezahlt wird enn DL dieses Verhältnis ist VO  z der Sozijal-
versicherung erfaßt un! aml für die eiträge ma[lßgebend. hne Bedeutung
iSt, dalß die chwestern auf TUn der Ordensregeln das empfangene Entgelt
dem en abzuliefern en un VO  - diesem Nur freien Unterhalt erhalten
Diese Ordensregeln sind NUr für das Innenverhältnis zwıschen den chwestern
und dem en Von Bedeutung, en aber keinen Eiınflulß auf das SsOz1lal-
versicherungsrechtliche Verhältnis zwischen Arbeitgeber un Arbeitnehmer,
un: ‚War Nau S Ww1ıe unerheblich 1st, ob ein Arbeitnehmer seın Arbeits-
entgelt einem Dritten abgetreten hat, oder ob auf Tun VO  » Pfändungen das
Entgelt einen Dritten abzuführen ist.

Der eklagte beruft sıch für seine abweichende Meinung auf Abs Nr
RVO un Nr AVG, jeweils ın der Fassung der Rentenversicherungs—

Neuregelungsgesetze VOIN Februar 1957 ort wıird allerdings darauf abge-
stellt, was die Arbeitnehmer persönlich erhalten. handelt sıich dori

eine Sonderregelung der R'e versicherung, nicht ber die

E



Kranken versicherung, die fuüur die Versicherungspflicht In der maß-
gebend 1st; außerdem ist der ortlau des EeSsSEefizes anders als 1M 17 RV'  S
(vgl auch Kommentar des erbandes der Rentenversicherungsiräger ZUu  —$ RVO,

Aufl., 1227 An  3 24)
Da somit fur das Beschäftigungsverhältnis der chwestern Versicherungsfrei-
heit ın der nıcht besteht, muß das Yrteil des LS  Q aufgehoben und die
erufung des eklagten das YTteil des zuruückgewlesen werden.
Diıe Kostenentscheidun: ergibt sıch aus 193 SG

Dr. Kläß Dr reDr. Berndt

I URÜCKNAHME INES BEGÜNSTIGENDEN ER  NGS-
BESCHEIDES MIT IRKUNG FÜR DIE ERGANGENHREIT.

Wir veröffentli  en das olgende Urteil gen der darin enihallenen Ausiuüuhrungen
des Verwaltungsgerichts Wiesbaden über die ucknahme eines f{ehlerhaiten Verwal-
tungsaktes Uurc! 1Ne Behoörde ZUTF Rechtslage nach dem kanonischen ec| heson-
ders ZU. Verhaltnis VO.  z Mitgıit, Proieß un Unterhaltsanspruch einer Ordens
schwester wird ein spaterer Beitrag ellung nehmen.

rtei der Kammer des Verwaltungsgerichts Wiesbaden VO 1960
Aktenzelı  en

N ÄMEN
In dem echtsstreit

der rdensirau Katharına X1 Kloster der chwestern In AY ägeriın,

den Rheingaukreis,
vertreten durch den Kreisausschuß Ausgleichsamt R! Beklagter,
Am Verfahren eteiligt:

Der Vertreter der Interessen des Ausgleichsfonds beim Verwaltungsgericht
ın Wiesbaden,


